
    Stadtwerke Ilmenau GmbH                   
    Auf dem Mittelfeld 5                              
    98693 Ilmenau    

innerhalb des Grundversorgungsgebietes der Stadtwerke Ilmenau GmbH (gültig ab 01.01.2025)

Ersatzversorgung von 
Lieferstellen mit 
Leistungsmessung

1.) Nieder- und Mittelspannung mit Leistungsmessung

(a) Energiepreis 

(b) Grundpreis

zzgl. staatlich oder regulatorisch veranlasste Kosten:

(c) Netzentgelte gemäß gültigem Preisblatt des für die Lieferstelle 
zuständigen Netzbetreibers

(d) Stromsteuer gemäß Stromsteuergesetz

(e) gemäß Veröffentlichung (www.netztransparenz.de)

(f) Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes  2 gemäß Veröffentlichung (www.netztransparenz.de)

(g) Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 2 gemäß Veröffentlichung (www.netztransparenz.de)

(h) Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung abgerechnetem 
Entgelt für die Lieferstelle

(i) gemäß gültigem Preisblatt des für die Lieferstelle 
grundzuständigen Messstellenbetreibers bzw. 
Netzbetreibers

(j) Blindarbeitspreis gemäß abgerechnetem Entgelt für die Lieferstelle

Die Positionen (c) bis (j) werden in der jeweils veröffentlichten Höhe verrechnet.

Alle angegebene Preise sind Netto-Preise, d.h. zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer.

1  Die §19 StromNEV-Umlage wird ab 01.01.2025 nach Festlegung der BNetzA (Az. BK-24-001-A) gemeinsam mit dem Aufschlag für 
   besond. einspeiseseitige Netznutzung als Aufschlag für besond. Netznutzung erhoben.

2  Entspricht in Summe der Umlage nach § 12 Absatz 1 des Energiefinanzierungsgesetzes

Preisblatt für die Ersatzversorgung mit Strom in Nieder-und Mittelspannung mit 
Leistungsmessung

Die Ersatzversorgung von Lieferstellen mit Leistungsmessung erfolgt auf der Grundlage der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV) sowie 
der Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Ilmenau GmbH. Die Ersatzbelieferung erfolgt 
maximal 3 Monate.

zzgl. Entgelt etwaig erbrachter Zusatzleistungen des grundzust. 
Messstellenbetreibers

Messstellenbetrieb (soweit vom grundzuständigen 
Messstellenbetrieber durchgeführt und dem Lieferanten in 
Rechnung gestellt)

21,66 Cent/kWh

360,00 EUR/Monat

Aufschlag für besond. Netznutzung (ehem. Umlage nach § 19 Absatz 
2 der Strom-NEV) 1
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2.) Sonstiges

3.) Kontakt

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter:

Telefon: 03677 / 788 111
E-Mail: service@stadtwerke-ilmenau.de
Internet: www.stadtwerke-ilmenau.de

Bei Inkrafttreten weiterer oder Wegfall bestehender Steuern, Abgaben oder staatlich induzierter Umlagen sowie Aufschläge mit Einfluss auf den 
Strompreis kommen diese als neue veränderliche Preisbestandteile hinzu bzw. entfallen entsprechend der tatsächlich eingetretenen Be- oder 
Entlastung, sofern die Weitergabe an den Endkunden zulässig ist. Änderungen der Höhe der unter (c) bis (j) genannten veränderlichen 
Preisbestandteile sowie der Umsatzsteuer oder das Hinzukommen bzw. der Wegfall der im vorherigen Satz genannten Preisbestandteile oder 
die Änderung dieser berechtigen nicht zur Kündigung.

Bei Lieferstellen mit registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunden) erstellt der Lieferant eine monatliche Abrechnung über das Entgelt für den 
tatsächlichen Verbrauch des abzurechnenden Liefermonats einschließlich der Preisbestandteile. Abrechnungszeitraum ist der Kalendermonat. 
Nach Ende des Abrechnungszeitraums erfolgt bei Bedarf im Rahmen der Endabrechnung eine Korrektur über das Entgelt im Fall von geänderten 
Preisbestandteilen.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von maximal drei Monaten und beginnt mit dem Zeitpunkt der Anmeldung durch den Netzbetreiber und der 
Zustimmung des Lieferanten in seinem Bilanzkreis. Der Vertrag kann vom Kunden mit einer Frist von mindestens fünf Werktagen gekündigt 
werden. Bei wiederholter Zuwiderhandlung gegen Zahlungspflichten des Kunden ist der Lieferant zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn 
diese zwei Werktage vorher angedroht wurde.

Nähere Informationen zu dem oben genannten staatlichen Umlagen finden Sie auf der Informationsplattform der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de).

Es gelten die StromGVV und die Ergänzenden Bedingungen in der jeweils gültigen Fassung entsprechend.
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